
           
 
 
Fördernde Mitglieder:  
 
(Auszug aus der Satzung des TSV Falkensee e.V.) 
Förderndes  Mitglied  können  auf  Antrag natürliche volljährige Personen, aber auch 
juristische Personen werden.  
Die „fördernde Mitgliedschaft“  beträgt mindestens ein Förderjahr von Beginn der fördernden 
Mitgliedschaft gerechnet. Beginn der „fördernden Mitgliedschaft“  ist immer der 01. Januar des 
Jahres unabhängig vom Antragszeitpunkt.  
 
Die Höhe des Förderbeitrages bestimmt das fördernde Mitglied; sie beträgt mindestens 25,00 
Euro im Förderjahr und kann für jedes Förderjahr neu festgelegt werden. Die „fördernde 
Mitgliedschaft“  verlängert sich automatisch um ein weiteres Förderjahr, wenn nicht vier 
Wochen vor Ablauf des Förderjahres gekündigt wird. 
 
Das fördernde Mitglied  hat die gleichen Rechte wie ein ordentliches Mitglied, muss aber einen 
Antrag auf (ordentliche) Mitgliedschaft stellen, wenn sportliche Angebote des Vereins auf Dauer 
in Anspruch genommen werden. 

            
 

Ja, ich stelle hiermit den Aufnahmeantrag als Förderndes Mitglied   
des Turn- und Sportvereins Falkensee e.V. 
(ich bin bereits Mitglied des TSV Falkensee e.V.) M-Nr.: 
 
Name:     Vorname:     

Straße:     PLZ/Wohnort:     

Geb.-Datum:  E-Mail-Adresse:       

Telefon:     Eintritt zum:     

Meinen jährlichen Förderbeitrag lege ich mit   ,00 €UR   fest. 
 
 
Ermächtigung zum Einzug von   
Forderungen durch Lastschriften 
 
Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden 
Zahlungen 
Verpflichtungsgrund, evtl. Betragsbegrenzung 
 

Aufnahmegebühr (einmalig) Mitgliedsbeitrag lt. Beitragsordnung 
 

bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres  
Name der/des Kontoinhaber(s) Konto-Nr. des/der 

Zahlungspflichtigen 
Kontoführendes Kreditinstitut (genaue 
Bezeichnung) 

Bankleitzahl des 
kontoführenden 
Kreditinstituts 

durch Lastschrift einzuziehen. 
Ort, Datum 
       
       

 
 

Mitgliedsnummer 

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung 
nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden 
Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. 
Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht 
vorgenommen. 


